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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
 

Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen der Stadt Olsberg  
für das Haushaltsjahr 2009 

 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen der Stadt Olsberg für das Haushalts- 
jahr 2009 liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) in der Zeit vom 
 

23.12.2008 bis einschließlich 11.02.2009 
 im Rathaus, Zimmer 127, Bigger Platz 6, 59939 Olsberg, 

 
 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner und Abgabepflichtige bis einschließlich 28.01.2009 
Einwendungen erheben. Die Einwendungen können bei der  
 

Stadt Olsberg, Rathaus, Zimmer 127, Bigger Platz 6, 59939 Olsberg, 
 

schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift geltend gemacht werden. 
 
 
 
Olsberg, den 18. Dezember 2008 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Reuter 
 
 
 



 
 

 
 

Satzung der Stadt Olsberg 
über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern 

für das Haushaltsjahr 2009 
(Hebesatzsatzung 2009) 

vom 18.12.2008 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 09. Oktober 2007  (GV. NRW. S. 380) in Verbindung mit § 25 Grundsteuerge-
setz in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuerrechts vom 07. August 1973 
(BGBI. I S. 965), zuletzt geändert durch den Artikel  6 des Gesetzes vom 01. September 
2005 (BGBI. I S. 2676) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBI. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBI. I S. 2878), hat der Rat in seiner Sitzung am 
18.12.2008 folgende Hebesatzsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)   260 v. H. 
 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)      412 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer         435 v. H. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 



 

 Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 18.12.2008 beschlossene Satzung der Stadt Olsberg über die 

Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2009 (Hebesatzsatzung 

2009) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

 

Olsberg, den 18.12.2008      

 

Reuter 



Satzung der Stadt Olsberg 
über die Erhebung von Kurbeiträgen 

vom 18.12.2008 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 2  Satz 2 Buchst. f. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 - SGV. NRW. 2023) und der §§ 11 und 20 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) 
in den zurzeit jeweils gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Olsberg in seiner Sitzung am 18.12.2008 
folgende Kurbeitragssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Allgemeines 
(1)  Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat durch Er-

lass vom 14. April 1975 die Stadt Olsberg als Kneippkurort anerkannt und ihr die Artbezeichnung 
"Staatlich anerkannter Kneippkurort" verliehen. 

 
(2) Der Bereich bzw. die Abgrenzung des anerkannten Kurgebietes ergibt sich aus der als Anlage 1 

beigefügten Plankarte, die Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
(3) Die Stadt Olsberg beauftragt die Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH (TuS GmbH) mit 

der Durchführung der Aufgaben nach dieser Satzung. Die Beitragsbescheide werden von der 
Stadt Olsberg erlassen. 

 
§ 2 

Kurbeitrag 
(1)  Für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zur Kur- und Erholungszwe-

cken im anerkannten Kurgebiet bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für 
die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen wird ein Kurbeitrag erhoben. Der Kurbei-
trag ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe.  

 
(2)  Für die Benutzung von Einrichtungen, Anlagen und Veranstaltungen, die besondere Aufwendun-

gen erfordern, kann daneben ein gesondertes zusätzliches Entgelt erhoben werden. Die beson-
deren Vorschriften für die Erhebung von Benutzungsgebühren und privatrechtlichen Entgelten für 
die Benutzung öffentlicher Einrichtungen werden durch diese Satzung nicht berührt. 

 
 
 

§ 3 
Kurbeitragspflichtiger Personenkreis 

(1)  Kurbeitragspflichtig sind Personen, die im anerkannten Kurgebiet Unterkunft nehmen, ohne in ihm 
die alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung im Sinne des § 16 des Meldegesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Juli 1982 (GV. NRW. S. 474) in der zurzeit gültigen Fassung 
zu haben. 
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(2) Der Kurbeitrag wird von den beitragspflichtigen Personen als Gegenleistung dafür erhoben, dass 
ihnen die Möglichkeit geboten wird, die Kureinrichtungen und Anlagen in Anspruch zu nehmen und 
an den Veranstaltungen, die innerhalb des Kurgebietes stattfinden, teilzunehmen. 

 
(3)   Die Kurbeitragspflicht beginnt in den Fällen des Abs. 1 Ziffer 1 mit dem Tag der Anreise und endet 

mit dem Tag der Abreise. 
  Der Tag der Anreise und der Tag der Abreise werden bei der Kurbeitragsfestsetzung als 1 Tag 

gerechnet. 
 

§ 4 
Höhe des Kurbeitrags 

Der Kurbeitrag beträgt pro Person und Tag 1,00 € und wird ganzjährig erhoben. Ab dem 01.01.2010 er-
höht sich der Kurbeitrag auf 1,50 € pro Person und Tag. 

 
§ 5 

Fälligkeit des Kurbeitrages 
Der zu berechnende Kurbeitrag nach § 4 Abs. 1 der Satzung wird am letzten Aufenthaltstag im aner-
kannten Kurgebiet in einer Summe zur Zahlung fällig. 
 

§ 6 
Befreiung 

(1)  Von der Entrichtung eines Kurbeitrages sind befreit: 
1. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, 
2. Personen, die als Hausbesucher bei einer im Kurgebiet wohnhaften Familie unentgeltlich 

aufgenommen werden und keine Kurmittel in Anspruch nehmen, 
  3. Personen, die sich nur zur Ausübung ihres Berufes oder zu Ausbildungszwecken im Kurge-

biet aufhalten, 
4. Kranke, die sich nicht zu Heil- und Kurzwecken, sondern zur allgemeinen Krankenversor-

gung in einem Krankenhaus, das der allgemeinen Krankenversorgung dient, stationär be-
handelt werden, 

5. Besucher aus den Partnerstädten der Stadt Olsberg anlässlich gemeinsamer, organisierter 
Treffen. 

 
(2) Auf Antrag werden von der Beitragspflicht befreit:   

1. Schwerbehinderte mit einem Grad von 100 % sowie Kranke, die nicht in der Lage sind, Kur-
einrichtungen oder Veranstaltungen zu besuchen. Dies ist auf Verlangen durch amtliche o-
der ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. 

2. Begleitpersonen zu 1., wenn die Notwendigkeit einer ständigen Begleitperson  nachgewie-
sen oder plausibel ist.  

 
(3)  Das Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 2 Ziffer 1 und 2 ist der TuS GmbH anzuzeigen. Die 

Nachweise zu Abs. 2 sind der TuS GmbH spätestens bei Beendigung des Aufenthaltes vorzule-
gen. 
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(4)  In Einzelfällen kann eine Befreiung von der Entrichtung des Kurbeitrages erteilt werden, wenn es 

das Interesse des Kurortes rechtfertigt oder wenn eine soziale Härte vorliegt. 
 

§ 7 
Ermäßigungen 

(1) Auf Antrag werden die Kurbeiträge nach § 4 für Schwerbehinderte mit einem Grad von mehr als  
50 % um 50 % ermäßigt. 

 
(2)  Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Ermäßigung ist bei der TuS GmbH anzuzeigen und 

nachzuweisen. 
 
(3) Auch beim Vorliegen mehrerer Ermäßigungsgründe kann nur einmal eine Ermäßigung gewährt 

werden. 
 

§ 8 
Kurkarte 

(1)  Jede Person, die der Kurbeitragspflicht unterliegt, erhält unmittelbar nach ihrer Ankunft vom Woh-
nungsgeber die SauerlandCard als Kurkarte. Sie wird auf den Inhaber ausgestellt und ist nicht über-
tragbar. 

 
(2) Die Kurkarte berechtigt den Gast, den Öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Sauer-

landCard kostenlos zu nutzen sowie weitere, bei den entsprechenden Einrichtungen ausgewiesene 
Vergünstigungen durch die SauerlandCard in Anspruch zu nehmen. 

 
(3) Die TuS GmbH ist berechtigt, in besonders begründeten Fällen die Ausgabe von Kurkarten zu ver-

weigern und ausgegebene Kurkarten gegen Erstattung der Kosten einzuziehen (z. B. bei miss-
bräuchlicher Benutzung der Kurkarte). 

 
(4)  Bei Verlust der Kurkarte kann durch die TuS GmbH eine Ersatzkarte ausgestellt werden. Für die 

Ersatzkarte wird eine Verwaltungsgebühr von 6,00 € erhoben. 
 

§ 9 
Meldeverfahren, Pflichten, Fälligkeit 

(1)  Jeder gewerbliche Wohnungsvermieter einschließlich der Inhaber von Sanatorien, Kurkliniken, pri-
vaten Krankenanstalten u. a. sowie alle Wohnungsinhaber, die gegen Entgelt vorübergehend Zim-
mer zur Verfügung stellen, sind verpflichtet, jeden Beitragspflichtigen zur Entrichtung des Kurbeitra-
ges an- und abzumelden und bis spätestens zum 5. Tag des auf die Abreise folgenden Monats bei 
der TuS GmbH anzuzeigen. Fällt der 5. Tag auf ein Wochenende oder gesetzlichen Feiertag, so gilt 
der darauf folgende Werktag. Für diese Anzeige sind die von der TuS GmbH ausgegebenen Melde-
scheine zu verwenden. 

 
(2)  Ist der Unterkunftsgeber selbst kurbeitragspflichtig, so hat er die Meldung für sich und seine Ange-

hörigen selbst zu bewirken. 
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(3) Beauftragte der Stadt Olsberg und der TuS GmbH sind berechtigt, die Richtigkeit der Kurbeitrags-

abrechnung und die Einziehung der Kurbeiträge zu überprüfen. Der Unterkunftsgeber ist verpflich-
tet, über die Tatsachen Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung des Kurbeitrages erheblich 
sind sowie auf Verlangen die Kurbeitragsabrechnungen und das Belegungsverzeichnis zur Einsicht 
und Prüfung vorzulegen. Die Unterlagen zur Erhebung (Durchschläge der Meldescheine) sind vier 
Jahre nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

 
(4)  Der Kurbeitrag ist eine Bringschuld. Der Kurbeitrag wird durch den Unterkunftsgeber von den kur-

beitragspflichtigen Personen eingezogen. Der Unterkunftsgeber ist verpflichtet, seine Gäste zur 
umgehenden Entrichtung des Kurbeitrages anzuhalten. Die von ihm eingezogenen Kurbeiträge 
sind an die Stadt Olsberg abzuführen. Der Kurbeitrag ist eine Woche nach Zustellung des Veran-
lagungsbescheides zur Zahlung fällig. 

 
(5) Die Unterkunftsgeber erhalten eine Ausfertigung der Kurbeitragssatzung und sind verpflichtet, sie 

ihren Gästen durch Aushang an sichtbarer Stelle bekannt zu geben. 
 

§ 10 
Gesamtschuldnerische Haftung 

Für die rechtzeitige und vollständige Entrichtung des Kurbeitrages haften der Gast und der Unterkunfts-
geber als Gesamtschuldner. Der Unterkunftsgeber ist berechtigt, dem Gast den bezahlten Kurbeitrag in 
Rechnung zu stellen. 
 

§ 11 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

(1)  Bei Verstößen oder Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen, Pflichten, Gebote oder Verbote 
dieser Satzung oder gegen Anordnungen aufgrund dieser Satzung finden die Bestimmungen der 
§§ 17 und 20 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23.10.1969 
(GV. NRW. S.712) und des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 510) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen Anwendung.  
Diese Verstöße und Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 20 Abs. 1 und 
2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. 

 
(2)  Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1. Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) in der zurzeit gültigen Fassung ist der Bürgermeister. 
 
 

§ 12 
Rechtsmittel, Vollstreckung 

(1) Die Rechtsmittel und deren Verfahren gegen eine Heranziehung zur Zahlung eines Kurbeitrages 
richten sich nach der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686) und nach dem 
Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung im Land Nordrhein-Westfalen vom 
26.03.1960 (GV. NRW.  S. 47 / SGV. NRW. 303) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung. Die Ein-
legung eines Rechtsmittels hat keine aufschiebende Wirkung. 
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(2) Der Kurbeitrag unterliegt der Vollstreckung und der Anwendung von Zwangsmitteln nach dem Ver-

waltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980 (GV. NRW.  S. 
510 / SGV. NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung. 

 
§ 13 

Inkrafttreten 
Die Kurbeitragssatzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 





 

 Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 18.12.2008 beschlossene Satzung der Stadt Olsberg über die 

Erhebung von Kurbeiträgen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

 

Olsberg, den 18.12.2008 

 

Reuter 



5. Nachtragssatzung vom 18.12.2008 zur Gebührensatzung 
zur Abfallentsorgungssatzung in der Stadt Olsberg 

vom 10.12.1998  
 

 Aufgrund des § 7 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 (f) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NW S. 666 / SGV. NRW 2032) in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 1, 2, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV NW S. 712) in der derzeit gültigen Fassung, und des § 9 des Abfallgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV NW S. 250) in der derzeit gül-
tigen Fassung, in Verbindung mit § 21 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Olsberg in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Olsberg in seiner Sitzung 
am 18.12.2008 folgende 5. Änderungssatzung zur  Gebührensatzung zur Abfallentsor-
gungssatzung in der Stadt Olsberg vom 10.12.1998 beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren richtet sich nach der Anzahl und der Größe der 

benutzten Abfallbehälter. Sie beträgt jährlich für 

 
    - jeden       80 l Restabfallbehälter     72,40 € 

    - jeden     120 l Restabfallbehälter             108,60 € 

    - jeden    240 l Restabfallbehälter                217,20 €   

 
      jeden 1,1 m³ Restabfallcontainer bei: 

  - 4-wöchentlicher Abfuhr                              995,50 € 

   - 14-tägiger Abfuhr                                     1.766,92 € 

  - wöchentlicher Abfuhr                              3.309,76 € 

  - 2x wöchentlicher Abfuhr                         6.395,44 € 

 
  - jeden   120 l Bioabfallbehälter                     42,00 € 

  - jeden   240 l Bioabfallbehälter                     84,00 € 

 
    - jeden 120 l/240 l Altpapierbehälter              20,00 € 

 
jeden 1,1 m³ Altpapiercontainer bei: 

  - 4-wöchentlicher Abfuhr                              276,16 € 

  - 14-tägiger Abfuhr                                       418,96 € 

  - wöchentlicher Abfuhr                                 728,36 € 

 
 

§ 2 
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft 



 

 Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 18.12.2008 beschlossene 5. Nachtragssatzung zur 

Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung in der Stadt Olsberg vom 10.12.1998 wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

 

Olsberg, den 18.12.2008 

 

 

Reuter 



1. Nachtragssatzung vom 18.12.2008 zur Friedhofssatzung der Stadt Olsberg für den 
Friedhof Kernstadt vom 14.02.2008 

 
Aufgrund von 
 
a)  § 4 des Bestattungsgesetzes NRW vom 17.06.2003 (GV NRW S. 313) in der zurzeit gül-

tigen Fassung, 
b)  § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666, SGV – NRW 2023), in der zurzeit 
gültigen Fassung, 

c)  des Vertrages der Stadt Olsberg mit der Kath. Kirchengemeinde Bigge und 
d)  des Vertrages mit Clemens Freiherr von Wendt 
 
hat der Rat der Stadt Olsberg mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder am 
18.12.2008 folgende 1. Nachtragssatzung zur Friedhofssatzung für den Friedhof Kernstadt be-
schlossen:  
 

§ 1 
 

§ 7 Abs. 3 wird um folgende Grabart ergänzt: 
 
AU = anonymes Urnenreihengrab 
 
 

§ 2 
 

§ 14 Abs. 1 wird um folgenden Buchstaben e) ergänzt: 
 
e. anonymes Urnenreihengrab im Gemeinschaftsgrabfeld 
 
 

§ 3 
 

§ 18 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 1 erhält folgenden neuen Buchstaben c) 
 
c) anonyme Urnenreihengräber im Gemeinschaftsgrabfeld 
Länge 0,50 m; Breite 0,50 m 
 
Abs. 3 wird um folgenden Satz ergänzt: 
Anonyme Urnenreihengräber im Gemeinschaftsgrabfeld sind hiervon ausgenommen. 
 
 

§ 4 
 

§ 20 Abs. 1 wird um folgenden Satz ergänzt: 
Anonyme Urnenreihengräber im Gemeinschaftsgrabfeld werden eingesät und für die Dauer der 
Ruhefrist vom Friedhofsträger unterhalten. 
 
 

§ 5 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 



 

 Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 18.12.2008 beschlossene 1. Nachtragssatzung zur Friedhofs-

satzung der Stadt Olsberg für den Friedhof Kernstadt vom 14.02.2008 wird hiermit öffentlich be-

kannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Olsberg, den 18. Dezember 2008 

 

 

Reuter 

 
 



1. Nachtragssatzung vom 18.12.2008 zur Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt 
Olsberg für den Friedhof Kernstadt vom 14.02.2008 

 
 
Aufgrund von 
 
a)  § 4 des Bestattungsgesetzes NRW vom 17.06.2003 (GV NRW S. 313), in der zurzeit gül-

tigen Fassung, 
b)  § 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2, Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666, SGV NRW 2023), in der zurzeit 
gültigen Fassung, 

c)  der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), in der zurzeit gültigen Fassung, 

d)  in Verbindung mit § 23 der Friedhofssatzung der Stadt Olsberg für den Friedhof Kernstadt 
vom 14.02.2008 in der zurzeit geltenden Fassung 

 
hat der Rat der Stadt Olsberg in seiner Sitzung am 18.12.2008 folgende 1. Nachtragssatzung zur 
Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Olsberg für den Friedhof Kernstadt beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 

§ 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1)  Für die Abgabe von Grabflächen und für die Benutzung der Leichenhalle und Friedhofs-

kapelle werden folgende Gebühren erhoben: 
 

a) für ein Reihengrab          354 € 
 
b) für ein Einzelwahlgrab         705 € 
 
c) für ein Doppelwahlgrab                 1.410 € 
 
d) bei Wahlgräbern mit mehr als 2 Grabstellen je Grabstelle     882 € 
 
e) für ein Urnenreihengrab         198 € 
 
f) für ein Urnenreihengrab im Gemeinschaftsgrabfeld je Stelle    198 € 
 
g) für ein Urnendoppelwahlgrab                1.056 € 
 
h) für die Benutzung der Leichenhalle und Friedhofskapelle 
je Beisetzung (länger als 48 Stunden)       164 € 
 
i) für kurzfristige Inanspruchnahme der Leichenhalle und 
Friedhofskapelle je Beisetzung (bis 48 Stunden)          82 € 
 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 



 

 Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 18.12.2008 beschlossene 1. Nachtragssatzung zur Gebüh-

rensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Olsberg für den Friedhof Kernstadt vom 14.02.2008 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Olsberg, den 18. Dezember 2008 

 

 

Reuter 

 
 



1. Satzung vom 18.12.2008 
zur Änderung der Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der 

Stadt Olsberg vom 16.12.2004 
 

 
Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 (f) der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666 / SGV. NRW 2023), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 
Olsberg am 18.12.2008 folgende Satzung zur Änderung der Satzung für die Durchführung 
von Bürgerentscheiden in der Stadt Olsberg vom 16.12.2004 beschlossen. 
 
 
Artikel 1 
 
Die Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Olsberg vom 
16.12.2004 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt neu gefasst: 
  

 § 1 Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt im Gebiet der Stadt Olsberg sowohl für die Durchführung von Bür-
gerentscheiden auf Grund von Bürgerbegehren als auch für die Durchführung von 
Ratsbürgerentscheiden im Sinne des § 26 Abs. 1 der Gemeindordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, auch wenn folgend nur der Begriff Bürgerentscheid verwendet 
wird.  

 
2. § 4 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

„ Abstimmberechtigt ist, wer am Tag des Bürgerentscheids Deutscher im Sinne von 
Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet 
hat und mindestens seit dem 16. Tag vor der Abstimmung im Gemeindegebiet seine 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat oder sich sonst ge-
wöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Abstimmungsgebiets hat.“ 

  
3.  § 6 wird nach Abs. 1 Satz 2 folgender Satz 3 angefügt: 
 

„ Von Amts wegen in das Abstimmungsverzeichnis einzutragen sind auch die nach 
dem Stichtag bis zum 16. Tag vor dem Bürgerentscheid zugezogenen und bei der 
Meldebehörde gemeldeten Wahlberechtigten.“ 

 
Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„ Jeder Abstimmungsberechtigte hat das Recht, an den Werktagen vom 20. bis zum 
16. Tag vor dem Bürgersentscheid während der allgemeinen Öffnungszeiten der 
Gemeindebehörde die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Ab-
stimmungsverzeichnis eingetragenen Daten zu prüfen.“ 
 

4. § 7 Abs. 1 erhält folgende Neufassung: 
 

„ Spätestens am Tage vor Beginn der Einsichtsfrist in das Abstimmungsverzeichnis 
benachrichtigt der Bürgermeister jeden Abstimmungsberechtigten, der in das Ab-
stimmungsverzeichnis eingetragen ist.“  
 

  



 
Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„ Spätestens  am Tage vor Beginn der Einsichtsfrist in das Abstimmungsverzeichnis 
macht der Bürgermeister öffentlich bekannt 
 
1. Den Tag des Bürgerentscheids und den Text der zur Entscheidung stehenden 

Frage; 
2. Wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden das Abstimmungsverzeichnis ein-

gesehen werden kann. 
3. Dass innerhalb der Einsichtsfrist beim Bürgermeister Einspruch gegen das Ab-

stimmungsverzeichnis eingelegt werden kann.     
 
5. § 8 wird um folgenden Absatz 5 ergänzt: 

 
„ Beim Ratsbürgerentscheid enthält das Abstimmungsheft abweichend von Abs. 2 Nr. 
2 bis 4 und Abs. 3 eine kurze Begründung des Rates. Die Begründung muss die we-
sentlichen für die Entscheidung durch den Bürger erheblichen Tatsachen enthalten. 
Kurze sachliche Stellungnahmen der im Rat vertretenen Fraktionen sind auf ihren 
Wunsch aufzunehmen.“ 
 

6. § 11 Abs. 3 erhält folgende Neufassung:    
 

„ In und an dem Gebäude, in dem sich der Abstimmungsraum befindet, sowie unmit-
telbar vor dem Zugang zu dem Gebäude ist jede Beeinflussung der Abstimmenden 
durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.“ 
 

7. § 17 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 17 Anwendung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung 
 
Soweit diese Satzung keine besondere Regelung trifft, gelten die folgenden 
Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) und der Kommunalwahlordnung 
sinngemäß: 
− Regelungen über Wählerverzeichnisse und Wahlscheine  

(§§ 9 - 11 KWahlG)  
− Fristen und Termine (§ 49 KWahlG) 
− Regelungen der Kommunalwahlordnung 

• Aufgaben des Bürgermeisters 
• Wahlvorsteher und Wahlvorstand, Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstand  
• Wählerverzeichnis und Wahlschein mit Ausnahme der Umtragung im 

Wählerverzeichnis bei innerstädtischen Umzügen  
• Durchführung der Wahl 
• Erleichterungen für Menschen mit Behinderungen 
• Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse, Wahlniederschrift 
• Briefwahl 
• Sicherung und Vernichtung von Wahlunterlagen. 

 
 
Artikel  2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  



 

 Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 18.12.2008 beschlossene 1. Änderungssatzung zur Satzung für 

die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Olsberg vom 16.12.2004 wird hiermit öffent-

lich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Olsberg, den 18. Dezember 2008 

 

Reuter 

 
 



 
 

3. Änderungsverordnung vom  18.12.2008                                      
 zur Ordnungsbehördlichen Verordnung 

über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen  
in der Stadt Olsberg vom 13. Februar 2007  

 
 

Aufgrund des § 6 Absatz 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz –LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV NW S. 516/2006) 
in der zur Zeit gültigen Fassung wird von der Stadt Olsberg als örtliche 
Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Olsberg vom 18.12.2008         
für  das Gebiet der Stadt Olsberg folgende 3. Änderungsverordnung zur Ordnungs-
behördlichen Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen in der 
Stadt Olsberg vom 18.12.2008 erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 

§ 1 erhält nachstehende Fassung: 
 
Verkaufsstellen in der Stadt Olsberg dürfen im Jahre 2009 an folgenden Sonntagen 
öffnen: 
 
03. Mai  
 
06. September  
 
25. Oktober  
 
29. November  
 
 
Die Öffnungszeit wird auf die Zeit zwischen 13.00 und 18.00 Uhr beschränkt. 
  
  

§ 2 
 

 
Diese Änderungsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  
 
 
Olsberg, den 18.12.2008 
Stadt Olsberg 
Der Bürgermeister 
-als örtliche Ordnungsbehörde- 
 
 
 
Reuter  



Bekanntmachung 
 

über die Feststellung des Jahresabschlusses des Kommunalbetriebes Olsberg 
der Stadt Olsberg zum 31.12.2007 

 
Der Rat der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 25.090.2008 den Jahresabschluss für 
den Kommunalbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2007 
 

• mit einer Bilanzsumme zum 31.12.2006 von 53.715.555,15 € 
• sowie mit einem Verlust aus der Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von 

474.643,03 € 
 

festgestellt. 
 
Der Jahresabschluss von 474.643,03 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen im Rathaus Olsberg, Bigger Platz 6, 59939 
Olsberg, Zimmer 226, zur Einsichtnahme aus. 
 
Die Gemeindeprüfanstalt (GPA) NRW hat am 17.11.2008 folgenden abschließenden Bestä-
tigungsvermerk erteilt: 
 
 

Abschließender Vermerk 
der Gemeindeprüfanstalt (GPA) NRW 

 
Die GPA ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Kommunal-
betrieb Olsberg. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2007 hat sie sich 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tbbo Treuhand GmbH, Bünde, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 11.07.2008 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Kommunalbetriebes Olsberg für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2007 bis 31. De-
zember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresbericht und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie-
gen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Kommunalbetriebes Olsberg. Unse-
re Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Kommunalbetriebes Olsberg so wie die Erwartungen über mögliche Feh-
ler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 



Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des 
Kommunalbetriebes Olsberg sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere  Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-
zung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Kommunalbetriebes Olsberg. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit den Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalbetriebes Olsberg und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffen dar. 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tbbo 
Treuhand GmbH, Bünde, ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und  prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.“ 

 
GPW NRW 
Abschlussprüfung – Beratung – Revision 
Im Auftrag 
 
gez. Gregor Loges 
 
 
 
 
Der vorstehende von der Gemeindeprüfanstalt NRW mit Verfügung vom 17.11.2008 geneh-
migte Jahresabschluss des Kommunalbetriebes Olsberg für das Wirtschaftsjahr 2007 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Olsberg, den 27. November 2008 
 
 
 
Elmar Reuter 
Bürgermeister 



 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 105 „Auf der Heide“ im Stadtteil Bigge 

- Aufstellungsbeschluss zur Änderung gem. § 13 BauGB - 
 
 
 
 
Der Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 09.12.2008 
beschlossen, den vorgenannten Bebauungsplan in einem vereinfachten Änderungsverfahren 
gem. § 13 BauGB wie folgt  zu ändern: 
 

• Die im westlichen Teil des Änderungsbereichs auf dem Grundstück in der Flur 2, 
Flurstück 857, Gemarkung Bigge, festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB wird in eine „überbaubare und nicht überbaubare Grundstücks-
fläche“ gem. § 23 Abs. 5 BauNVO geändert. 

 
• Als Ersatz für die aufgehobene öffentliche Verkehrsfläche wird im östlichen Teil des 

Änderungsbereichs auf dem Grundstück in der Flur 2, Flurstück 792, eine „öffentliche 
Verkehrsfläche“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB zur straßentechnischen Erschließung 
des unmittelbar südlich liegenden Flurstücks (Flur 2, Flurstück 895) festgesetzt. 

 
Der Änderungsbereich und die Änderungspunkte sind in den anliegenden Übersichtsplänen 
dargestellt. 
 
 
Olsberg, den 17. Dezember 2008 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Reuter 
 
 







 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 105 „Auf der Heide“ im Stadtteil Bigge 
gem. § 13 BauGB 

- Öffentliche Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB- 
 

 
 
Der Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 09.12.2008 die 
öffentliche Auslegung der 1. Änderung des vorgenannten Bebauungsplanes für die Dauer eines 
Monats beschlossen.  
 
Die Entwürfe des geänderten Bebauungsplanes und der Begründung liegen in der Zeit vom 
05.01.2009 bis einschließlich 05.02.2009 bei der Stadtverwaltung Olsberg, Fachbereich 3 - 
Bauen und Stadtentwicklung,  Bigger Platz 6, II. OG,  
 
vormittags: Montag - Freitag   8.00 - 12.00 Uhr 
nachmittags: Dienstag      13.30 - 16.00 Uhr 

Donnerstag  13.30 - 18.00 Uhr 
Freitag  13.30 - 15.00 Uhr 

 
entsprechend § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB zu jedermanns Einsichtnah-
me öffentlich aus.  
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist bei der Stadtverwaltung Olsberg, Fachbe-
reich 3,  Z. 217, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden.  
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Än-
derung des Bebauungsplans unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Olsberg deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtsmäßigkeit des Pla-
nes nicht von Bedeutung ist.  
 
Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, das von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen wird. 
 
Der Änderungsbereich ist in den Anlageplänen dargestellt. 
 
 
Olsberg, den 17. Dezember 2008 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Reuter 
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